
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der
Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund-
und Gewerbesteuer sowie der Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer im
Fachbereich Finanzcontrolling - Bereich Stadtkasse und Steuern

Vorbemerkung

Die Stadt Eisenhüttenstadt erhebt für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz (bebaute
und unbebaute Grundstücke, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) Grundsteuer von den
Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den Erbbauberechtigten. Von Unternehmer/in-
nen/Unternehmen mit Gewerbebetrieben, die eine Betriebsstätte in Eisenhüttenstadt haben,
erhebt sie die Gewerbesteuer.

Des Weiteren erhebt die Stadt Eisenhüttenstadt die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwoh-
nungssteuer.

Hierbei müssen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Im Besteuerungsverfahren sind Daten personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person,
einer Körperschaft (z.B. Verein, Kapitalgesellschaft), einer Personenvereinigung oder einer
Vermögensmasse zugeordnet werden können. Keine personenbezogenen Daten sind verän-
derte Daten, die nicht mehr einer Person zugeordnet werden können oder Daten, die durch
Schutzmaßnahmen Rückschlüsse auf die Betroffenen ausschließen (anonymisierte oder
pseudonymisierte Daten).

Wenn die Stadt Eisenhüttenstadt personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet das, dass
sie diese Daten z.B. erhebt, speichert, verwendet, weiterverarbeitet, übermittelt, zum Abruf
bereitstellt oder löscht.

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben
und was wir mit diesen Daten machen. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte in
Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können.

Wer sind Ihre Ansprechpartner?

Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie schriftlich an die Stadt Eisen-
hüttenstadt vertreten durch den Bürgermeister, richten. Sie können diese Fragen auch unmit-
telbar an das innerhalb der Stadtverwaltung für die Festsetzung und Erhebung der Grund-
und Gewerbesteuer zuständigen Bereich Stadtkasse und Steuern richten.

Verantwortliche Stelle i.S. von Art. 13, 14 DSGVO
Stadt Eisenhüttenstadt
Der Bürgermeister
Zentraler Platz 1
15890 Eisenhüttenstadt
info@eisenhuettenstadt.de



Ihre Ansprechpartner/innen:

Zuständige Stelle für die Datenverarbeitung
Stadt Eisenhüttenstadt
Fachbereich Finanzcontrolling
Bereich Stadtkasse und Steuern
Zentraler Platz 1
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: +49 3364 566 372
gundolf.theis@eisenhuettenstadt .de

Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Stadt Eisenhüttenstadt
Datenschutzbeauftragte
Zentraler Platz 1
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: +49 3364 566 275
datenschutzbeauftragte@eisenhuettenstadt.de

1. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der Abgabenordnung (AO) sowie des
Brandenburgisches Datenschutzgesetzes (BbgDSG).
Um die o.g. Steuern nach den Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgaben-
gesetzes sowie der einschlägigen Steuergesetzen und den kommunalen Satzungen gleich-
mäßig festzusetzen und zu erheben, benötigt der Bereich Stadtkasse und Steuern perso-
nenbezogene Daten (§ 85 der Abgabenordnung).

Ihre personenbezogenen Daten werden in dem steuerlichen Verfahren verarbeitet bzw.
weiterverarbeitet, für das sie erhoben bzw. zur Weiterverarbeitung übermittelt wurden
(§§ 29 b und 29 c der Abgabenordnung). In den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen
dürfen die zur Durchführung eines steuerlichen Verfahrens erhobenen oder übermittelten
personenbezogenen Daten auch für andere steuerliche oder nichtsteuerliche Zwecke
verarbeiten (Weiterverarbeitung nach § 29 c Absatz 1 der Abgabenordnung).

Beispiel zur Verarbeitung:
Sie informieren uns über Ihre neue Anschrift oder eine neue Bankverbindung. Diese Daten
werden z.B. bei der Grundsteuer- und Gewerbesteuerveranlagung verarbeitet.

Beispiel zur Weiterverarbeitung:
Bei der Grund- und Gewerbesteuer werden vom zuständigen Finanzamt die Steuermessbe-
träge und in den Fällen der Zerlegung der Grund- und Gewerbesteuermessbeträge die Zerle-
gungsanteile durch Messbescheide bzw. Zerlegungsbescheide festgesetzt. Hierzu werden
Daten vom zuständigen Finanzamt in einem selbstständigen Verfahren verarbeitet. Der In-
halt der Grund- und Gewerbesteuermessbescheide und der Zerlegungsbescheide und wei-
tere erforderliche Daten wird/werden uns vom zuständigen Finanzamt mitgeteilt. Wir verar-
beiten die mitgeteilten Daten weiter, indem wir sie bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer
im Steuerfestsetzungs- und -erhebungsverfahren berücksichtigen.



2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten:

 Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben, z.B.

˃ Vor- und Nachname,
˃ Anschrift,
˃ Firma o.a. Unternehmens- oder Gesellschaftsbezeichnung, Handelsregisternummer,
˃ Vor- und Nachname des/der (gesetzlichen) Vertreter(s), des/der Bevollmächtigte(n),

des/der Geschäftsführer(s), des/der Gesellschafter,
˃  Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
˃ Geburtsdatum und -ort,
˃ Steuernummer, Buchungs- oder Kassenzeichen.

 Für die Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderliche Informationen, z.B.

˃ Gewerbesteuermessbetrag,
˃ Einheitswert und Grundsteuermessbetrag,
˃ Zerlegungsanteil am Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbetrag,
˃ Bankverbindung,
˃ Angaben über geleistete oder erstattete Steuern und Vorauszahlungen,
˃ Angaben über gestellte Anträge sowie Rechtsbehelfe.

Bei der Grund- und Gewerbesteuer erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten in erster Li-
nie über die Messbescheide und Zerlegungsmitteilungen des zuständigen Finanzamts und
verarbeiten diese weiter.
Darüber hinaus erheben wir Ihre personenbezogenen Daten auch bei Ihnen selbst, d.h. auf-
grund einer Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO, z. B. durch Ihre SEPA-Lastschrift-
mandate, Anmeldungen, Mitteilungen und Anträge.
Schließlich erheben wir Ihre personenbezogenen Daten bei Dritten, soweit diese gesetzlich
zur Mitteilung an uns verpflichtet sind.

Beispiele:
− der Bereich Sicherheit und Ordnung übermittelt uns Daten über Gewerbean- und abmel-

dungen;
− der Bereich Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) übermittelt die Meldedaten.

Außerdem erhalten wir steuerrelevante Informationen von Steuerämtern anderer Kommu-
nen.

Können wir einen steuerrelevanten Sachverhalt nicht mit Ihrer Hilfe aufklären, dürfen wir die
betreffenden personenbezogenen Daten auch durch Nachfragen bei Dritten erheben (z. B.
Auskunftsersuchen an die Nachlassgerichte bei der Ermittlung von Erben). Im Vollstre-
ckungsverfahren können wir Daten bei Drittschuldnern (z. B. Kreditinstitut oder Arbeitge-
ber) erheben.

Zudem können wir öffentlich zugängliche Informationen (z. B. aus Zeitungen, öffentlichen
Registern oder öffentlichen Bekanntmachungen) verarbeiten.



3. Wie verarbeiten wir diese Daten?

Im weitgehend automationsgestützten Besteuerungsverfahren werden Ihre personenbe-
zogenen Daten gespeichert und dann in zumeist maschinellen Verfahren der Festsetzung
und Erhebung der Steuer zugrunde gelegt. Wir setzen dabei technische und organisatori-
sche Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsich-
tigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugte Of-
fenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.

4. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?

Im Hinblick auf die Datenweitergabe unterliegen wir grundsätzlich dem Steuergeheimnis ge-
mäß § 30 Abgabenordnung (AO).

Alle personenbezogenen Daten, die uns in einem steuerlichen Verfahren bekannt geworden
sind, dürfen wir dann an andere Personen oder Stellen (z. B. an Finanzämter, Verwaltungs-
gerichte, Rechtsaufsichtsbehörden oder andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zu-
gestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.
Beispiel:

- Mitteilung der Namen und Anschriften von Grundstückseigentümern, die bei der Ver-
waltung der Grundsteuer bekannt geworden sind, an andere Behörden zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben.

- Gerichte
- Bundeszentralamt für Steuern
- Strafverfolgungsbehörden
- Behörden in den Ländern, z.B. Finanzämter
- andere Gemeinde zur Sicherstellung der korrekten Anmeldung von Hunden (Hunde-

steuer)

5. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Besteuerungsver-
fahren erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich die steuerlichen Verjährungs-
fristen (§§ 169 bis 171 der Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung).
Wir dürfen die betreffenden personenbezogenen Daten auch speichern, um diese für künf-
tige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 88a der Abgabenordnung).

Desweiteren werden Ihre Daten zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gemäß
Abgabenordnung bzw. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung gespeichert. Die dort
vorgegebenen Fristen betragen größtenteils bis zu 10 Jahre.

Ihre personenbezogenen Ihre personenbezogenen Daten werden darüber hinaus, soweit
dies erforderlich ist, auch aufgrund der gesetzlichen Verjährungsvorschriften gemäß des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes sowie des Bürgerlichen Gesetzbuches bis zu 30 Jahre gespei-
chert, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.



6. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie?

Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten erge-
ben sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.

 Recht auf Auskunft
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen
der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum
konkreten Verwaltungsverfahren (z. B. Grund- oder Gewerbesteuer, das betroffene Veranla-
gungsjahr und ein Hinweis, ob es um die Festsetzung der Steuer oder um Zahlungsangele-
genheiten geht) gemacht werden.

 Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichti-
gung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung
verlangen.

 Recht auf Löschung
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Lö-
schung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer ge-
setzlichen Aufgaben noch benötigt werden (vgl. oben 6.).

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu
verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verar-
beitung ein wichtiges öffentliches Interesse (z. B. gesetzmäßige und gleichmäßige Besteue-
rung) besteht.

 Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir
dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse
besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet (z. B. Durchführung des
Besteuerungsverfahrens).

 Recht auf Beschwerde

Jede Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Telefon: 03 32 03/356-0
Telefax: 03 32 03/356-49
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de

wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wer-
den.



Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten:
In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen (§§ 32c bis 32f
der Abgabenordnung). Sofern dies gesetzlich zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall im-
mer den Grund für die Verweigerung mit.
Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Anliegens
antworten. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende Klärung brauchen, er-
halten Sie eine Zwischennachricht.

7. Wo bekommen Sie weitergehende Informationen?

Weitergehende Informationen können Sie
 dem BMF-Schreiben zum Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren vom 12. Januar

2018 (siehe Bundessteuerblatt 2018 Teil I S. 183, und auf den Internetseiten des Bundes-
ministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik The-
men - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - BMF-Schreiben /
Allgemeines) sowie

 der Broschüre „Steuern von A bis Z“ (siehe http://www.bundesfinanzministerium.de unter
der Rubrik Themen - Service - Publikationen - Broschüren)

 den Internetseiten der vorstehend aufgeführten Datenschutzaufsichtsbehörden
entnehmen


